
1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Harztor 

 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429,433) und 
der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 383), des § 20 Abs. 8 ff. Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. 
I S. 1045), zuletzt geändert durch das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 
Impfprävention (Masernschutzgesetz) vom 10.02.2020 (BGBl. I S. 148), hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Harztor in der Sitzung am 15.07.2020 die folgende Änderung der Benutzungssatzung 
beschlossen: 

 

Artikel 1 

Der § 5 – Aufnahme wird durch folgenden Absatz 6 ergänzt: 

(6) Vor Beginn der Betreuung eines Kindes ab Vollendung des ersten Lebensjahres ist der Leitung der 
Kindertageseinrichtung nachzuweisen, dass ein ausreichender Impfschutz gegen Masern bzw. 
eine Immunität gegen Masern besteht oder das Kind aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht geimpft werden kann. Ein ausreichender Impfschutz besteht, wenn ab der 
Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des 
zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutzimpfungen gegen Masern bei dem betroffenen Kind 
durchgeführt wurden. Zum Nachweis des ausreichenden Impfschutzes bzw. der Immunität gegen 
Masern ist der Kindertageseinrichtung vorzulegen:  
1. eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) oder ein 

ärztliches Zeugnis, auch in Form einer Dokumentation nach § 26 Abs. 2 Satz 4 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch, darüber, dass bei dem zu betreuenden Kind ein nach den Maßgaben 
von § 20 Absatz 8 Satz 2 IfSG ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht,  

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei dem zu betreuenden Kind eine Immunität gegen 
Masern vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 
können oder  

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen 
Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 Nr. 1 oder 2 IfSG darüber, dass ein Nachweis nach 
Nummer 1 oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat.  

 
 

Artikel 2 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Harztor tritt am 01.08.2020 in Kraft. 

 
Harztor, den 29.07.2020 
 
Gemeinde Harztor  
 
 
Klante  
Bürgermeister 

 



 
Ausfertigungsvermerk: 

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Harztor 
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 

 

Bekanntmachungshinweis: 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und 
diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer 
Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich. 

Harztor, den 29.07.2020 
 
Gemeinde Harztor  
 
 
Klante  
Bürgermeister 

 


